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Erweiterung der Rückstandshalde des Werks Werra, Standort Hattorf, 36267 Philippsthal/
Werra durch die Fa. K+S Kali GmbH
Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren
hier: Aufforderung zur Stellungnahme gemäß §73 Abs. 2 HVwVfG

Stellungnahme .

Die in 5 Abschnitten geplante Haldenerweiterung inklusive Nebenflächen beansprucht 81,2 ha 
Waldfläche. Daraus ergeben sich ein flächengleicher forstrechtlicher Ausgleich sowie ein erheblicher 
naturschutzrechtlicher Kompensationsbedarf.
Der forstrechtliche Ausgleich findet auf landwirtschaftlicher Fläche statt bzw. hat bereits im Vorgriff 
(vorgelegte Ersatzaufforstungsgenehmigungen über 25,26 ha, davon aufgeforstet 16,75 ha) stattge
funden.
Die naturschutzrechtliche Kompensation findet unter anderem im Offenland statt (standortferne Aus
gleichsmaßnahmen: 17,3 ha Oberlengsfeld, 20 ha Ludwigsau). Diese Zahlen beziehen sich lediglich 
auf den ersten Erweiterungsabschnitt, so dass neben der geforderten Ersatzaufforstung mit weiteren 
Inanspruchnahmen landwirtschaftlich genutzter Flächen zu rechnen ist.
Agrarstrukturelle Belange sind in hohem Maße betroffen. Daher werden aus Sicht der von mir zu 
vertretenden Belange gegenüber den Planungen Bedenken geäußert.

Beeründuns:
In Hessen gehen täglich etwa 5 ha landwirtschaftliche Nutzfläche dauerhaft verloren, mithin mehr als 
1.800 ha jährlich. Darin sind Flächenverluste durch den Ausgleich für Kompensationsmaßnahmen 
noch nicht enthalten. Die öffentlich relevanten Belange des Ressourcenschutzes und der Ernährungs
sicherstellung werden gerade durch den Erhalt ertragsfahiger landwirtschaftlicher Flächen und damit 
existenzfähiger landwirtschaftlicher Betriebe gewährleistet. Eine der Hauptaufgaben der Träger öf
fentlicher Belange Landwirtschaft ist es, den sparsamen Umgang landwirtschaftlicher Fläche zu 
forcieren, um einen weiteren hohen Flächenverbrauch wie bisher entgegen zu wirken und diesen auf 
ein Mindestmaß zu beschränken (siehe dazu auch § laBauGB, § 1 HAltBodSchG, §§ 5, 16 
BNatschG, §§ 2, 7,17 BBodSchG, Hess. Nachhaltigkeitsstrategie - Flächensparziele).

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 -16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte möglichst 
mo. - do. in derzeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, oder nach tel. Vereinbarung.
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Ich bitte Sie daher die Antragsteller^ aufzufordern, die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flä
chen zu reduzieren. Ein Ansatz dafür wäre, die naturschutzrechtliche Biotopaufwertung der 
Ersatzaufforstungsflächen zu prüfen und diese entsprechend in die Flächenbilanz zur Biotopwerter
mittlung miteinzurechnen, so dass sich ein höherer Biotopwert für den Zustand nach Eingriff ergeben 
würde. Damit könnte der Bedarf an weiteren Kompensationsmaßnahmen im Offenland und damit 
auf landwirtschaftlicher Fläche reduziert werden.

Im Auftrag


